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RS OGH 1993/12/16 15Os167/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1993

Norm

ARHG §55

StPO §12 Abs1

StPO §13 Abs3

Rechtssatz

Da die Tätigkeit des Bezirksgerichtes im Rahmen der ihm durch § 55 Abs 1 erster Fall ARHG zugewiesenen Tätigkeit

nicht der Aufsicht der Ratskammer gemäß § 12 Abs 1 StPO aF unterlag, wäre zur Entscheidung über die Beschwerden

gegen bezirksgerichtliche Beschlüsse der Drei-Richter-Senat (§ 13 Abs 3 StPO) berufen gewesen.
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